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1. Zweckverbandsversammlung, 24. Oktober 2024 

 

 

TOP 3 

 

Wahl des/der Vorsitzenden und des/der Stellvertretenden der Zweckverbandsversammlung 

   

Gemäß § 4 lit. a) Zweckverbandssatzung ist ein Organ des Zweckverbandes die Verbandsversammlung. 

Gemäß § 5 Abs. 2 Zweckverbandssatzung wählt die Verbandsversammlung aus ihrer Mitte eine/einen 

Vorsitzende/n und eine/einen Stellvertretende/n für die Dauer von fünf Jahren. 

 

Die Zweckverbandsversammlung hat gewählt und beschließt: 

 

1. Die Zweckverbandsversammlung hat zu ihrer/ihrem Vorsitzenden Frau/Herrn  

 

 

__________________ , ___________________ , gewählt. 

 

 

 

2. Die Zweckverbandsversammlung hat zu ihrer/ihrem stellvertretenden Vorsitzenden 

Frau/Herrn  

 

 

__________________ , ___________________ , gewählt.  

 

 

 

 

_____________________________ 

Lewandowski      Vorsitzende/r 

Landrat        

Landkreis Havelland 

(§ 20 Abs. 1 i.V.m. § 19 Abs. 3 Satz 1 GKGBbg)       

 

 


